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Merkblatt zur Richtlinie betreffend die Voraussetzungen und das Verfahren 
zur Vergabe von Förderbeiträgen (Merkblatt Forschungsförderungsrichtlinie) 

1. Grundsätze 
Die Forschungskommission unterstützt Projekte und Aktivitäten, die die Stärkung des Forschungs-
profils der Universität Luzern und die Förderung von Nachwuchsforschenden zum Ziel haben. Die 
Förderung durch die Forschungskommission ist als komplementär zu den etablierten Forschungsför-
derungsinstrumenten (z.B. des Schweizerischen Nationalfonds) zu verstehen.  

2. Förderungslinien 

2.1. Projekte, insbesondere für die Ausarbeitung von Drittmittelanträgen 
Gefördert werden prioritär Projekte, die die Vorbereitung eines kompetitiven Drittmittelantrags zum 
Ziel haben. Finanziert werden können eine befristete Stelle zur Unterstützung der Vorarbeiten, eine 
befristete Lehrentlastung der antragstellenden Person in angemessener Höhe sowie projektrele-
vante Sachmittel. Der maximale Beitrag beträgt CHF 25'000. Die Einreichung des Drittmittelantrags 
wird in der Regel innerhalb eines Jahres ab Zusprache des Beitrags erwartet. Antragsberechtigt 
sind Mitglieder der Professorenschaft sowie Lehr- und Forschungsbeauftragte. Die Zusprache er-
folgt unter der Voraussetzung, dass für die Beantragung des Drittmittelprojekts das Grants Office 
beigezogen wird.  

Des Weiteren können kleinere Forschungsprojekte ohne direkten Drittmittelbezug, insbesondere 
solche bei denen Dringlichkeit besteht, von der FoKo finanziert werden.  Der maximale Beitrag be-
trägt CHF 10'000. 

2.2. Beiträge für Nachwuchsforschende 
Doktorierende: Gefördert werden Doktorierende mit einem hervorragenden Dissertationsprojekt, die 
eine akademische Karriere anstreben. Finanziert werden kann ein maximal sechsmonatiger Mobili-
tätsaufenthalt, um einen Teil der Dissertation an einer Gastinstitution im Ausland zu erarbeiten, 
oder eine maximal sechsmonatige Freistellung von Assistenz-, Lehr- und Verwaltungsaufgaben zur 
Fertigstellung der Dissertation. Die Förderung beinhaltet das Salär für bis zu sechs Monaten sowie 
bei den Mobilitätsaufenthalten eine Pauschale für Reisespesen (Übersee CHF 1'500 / Europe CHF 
500).  

Postdoktorierende: Gefördert werden Postdoktorierende (ohne Assistenzprofessor*innen) mit einem 
exzellenten Forschungsprofil und einer vielversprechenden Perspektive für eine akademische Karri-
ere bis max. 8 Jahre nach der Disputation der Dissertation. Finanziert werden kann eine angemes-
sene, maximal viermonatige Freistellung von Assistenz-, Lehr- und Verwaltungsaufgaben sowie 
Sachmittel zur Vorbereitung eines kompetitiven Antrags bei einem Instrument der Karriereförderung 
(z.B. SNF Ambizione, SNF und ERC Starting Grants).  Der maximale Beitrag beträgt CHF 20'000.  

Gefördert werden zudem Postdoktorierende mit einem hervorragenden Leistungsausweis bis zu ei-
nem Jahr vor oder nach Ende ihrer Habilitation oder einer gleichwertiger Qualifikation. Finanziert 
werden kann ein Berufungstraining sowie Beiträge für karrierefördernde Massnahmen nach Wahl in 
der Höhe von bis zu CHF 1'500.  
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2.3. Aufbau interdisziplinärer, inneruniversitärer Forschungsnetzwerke an der Universi-
tät Luzern 

Gefördert wird der Aufbau interdisziplinärer Netzwerke mit dem Ziel, neue Forschungsinhalte und -
strukturen zu schaffen. Diese Förderlinie ist als Anschubfinanzierung zu betrachten. Finanziert wer-
den Beiträge für die konzeptionelle Ausarbeitung des Netzwerks, Workshops und Retraiten, die 
Entwicklung von Ringvorlesungen und Doktoratsprogrammen sowie für Öffentlichkeitsarbeit. Der 
Antrag muss von mindestens vier Mitgliedern der Professorenschaft (ab Stufe Assistenzprofessur), 
bzw. von Lehr- und Forschungsbeauftragten aus mindestens zwei verschiedenen Fakultäten bzw. 
Fachbereichen eingereicht werden. Der Beitrag kann bei Erfolg erneuert werden. Der maximale 
Beitrag für den jeweiligen Einreichungstermin ist der aktuellen Ausschreibung zu entnehmen.  

2.4. Tagungsorganisationen und Aktivitäten für den wissenschaftlichen Austausch mit 
internationalem bzw. interdisziplinären Charakter 

Gefördert werden Aktivitäten, die die internationale und/oder interdisziplinäre Vernetzung stärken. 
Finanziert werden Beiträge für Tagungen mit einer massgeblichen Beteiligung der Universität Lu-
zern und mit interdisziplinärem bzw. internationalem Charakter. Erwartet wird eine Beteiligung inter-
nationaler Referenten und Referentinnen von mindestens 50% und/oder ein eindeutig interdiszipli-
närer Charakter. Die parallele Beantragung beim Förderinstrument «Scientific Exchange» des 
Schweizerischen Nationalfonds ist in der Regel zwingend. Finanziert werden zudem Beiträge für 
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler sowie Ringvorlesungen und weiteren Aktivitä-
ten, die der internationalen bzw. interdisziplinären Vernetzung dienen. Eine angemessene Beteili-
gung der Geschlechter ist im Antrag darzulegen. Antragsberechtigt sind wissenschaftliche Mitarbei-
tende ab Stufe Postdoc. Der maximale Beitrag beträgt CHF 10'000. 

3. Antragstellung 
Die Ausschreibungen für Förderungsbeiträge erfolgen in der Regel jährlich und richten sich nach 
den verfügbaren finanziellen Mitteln. Die Einreichetermine werden über die Ausschreibung kommu-
niziert, es werden in der Regel zwei Termine pro Jahr angeboten. In dringenden Fällen kann eine 
ausserterminliche Einreichung gewährt werden.  

Die Antragstellung erfolgt über das Modul «MyFoko» im Forschungsinformationssystem FIS. Es 
sind die dort hinterlegten Vorlagen für die jeweiligen Förderinstrumente zu verwenden.  

4. Förderentscheid 
Die Forschungskommission evaluiert die eingereichten Gesuche nach den in den Richtlinien defi-
nierten Kriterien. Der Entscheid wird den Antragstellenden bis spätestens zwei Wochen nach der 
Kommissionssitzung schriftlich mitgeteilt.  

Anfragen in Zusammenhang mit der Beantragung von Förderbeiträgen sind an das Sekretariat der 
Forschungskommission zu richten: foko@unilu.ch 
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